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Rechtssatz

Nach § 12 Abs. 2 NAG 2005 sind Anträge auf Erteilung eines der Quotenp3icht unterliegenden Aufenthaltstitels nach

dem Datum und der Uhrzeit der Antragstellung bei der Behörde in das Quotenregister aufzunehmen. § 12 Abs. 4 NAG

2005 sieht wiederum vor, dass die Zurückweisungsentscheidung (mangels Vorhandensein eines Quotenplatzes)

Angaben über die Reihung, die Gesamtzahl der bis zum Entscheidungszeitpunkt gestellten Anträge im Quotenjahr und

der zur Verfügung stehenden Quotenplätze zu enthalten hat. Die Erläuterungen (RV 952 BlgNR 22. GP 123) verweisen

diesbezüglich auf die für die Zurückweisung "maßgeblichen Angaben" aus dem Register. Weder das NAG 2005 noch die

Erläuterungen sehen eine Bezugnahme auf die konkrete Einbringungsbehörde vor. Bei welcher Einbringungsbehörde

der Antrag gestellt wurde, ist auch kein Reihungskriterium.
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